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Verordnung über bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBl. I S. 132),

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN
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er-
richten
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Im Allgemeinen Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet sind gemäß § 1 (5) und § 1 (9) Bau 
NVO Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten gemäß sogenannter „Telgter 
Sortimentsliste” (Einzelhandelskonzept für die Stadt Telgte – Junker und Kruse, Dortmund, 
November 2007) ausgeschlossen.

Das sind:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Gesundheits- und Körperpflegeartikel
- Papier, Bürobedarf, Schreibwaren / Zeitungen, Zeitschriften / Bücher
- Blumen
- Bekleidung / Wäsche
- Schuhe / Lederwaren
- Glas, Porzellanb, Keramik / Hausrat / Geschenkartikel
- Spielwaren / Hobby / Basteln / Musikinstrumente
- Sportartikel / Fahrräder / Camping  (ausgenommen Sportgroßgeräte)
- Uhren / Schmuck 
- Unterhaltungselektronik / Musik / Video / PC / Drucker / Kommunikation / Foto
- Medizinische und orthopädische Artikel
- Elektro / Haushaltsgeräte
- Wohneinrichtung (ausgenommen Teppiche Einzelware, Bettenwaren / Matratzen)
- Lampen / Leuchten / Leuchtmittel
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ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 01.12.2011 nach
§§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches beschlossen, die 65. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am 09.03.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Telgte, den 09.03.2012

Große Vogelsang
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung hat in der Zeit vom 19.03.2012 bis einschließlich        
20.04.2012 gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 23.04.2012

Wolfgang Pieper
Bürgermeister

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung hat in der
Zeit vom 19.03.2012 bis einschließlich 20.04.2012 gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Telgte, den 23.04.2012

Wolfgang Pieper
Bürgermeister

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 28.08.2012 nach
§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, die 65. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Be-
gründung - öffentlich auszulegen.
Telgte, den 28.08.2012

Große Vogelsang
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Diese 65. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches in der Zeit vom 17.09.2012 bis einschließlich 31.10.2012 zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Telgte, den 02.11.2012

Wolfgang Pieper
Bürgermeister 

Der Rat der Stadt Telgte hat am 13.12.2012 nach § 10 des Baugesetzbuches die 65. 
Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Telgte, den 13.12.2012

Wolfgang Pieper Schmidt
Bürgermeister Schriftführerin

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 65. Änderung dieses 
Bebauungsplanes am                             ortsüblich bekannt gemacht worden. In dieser 
Bekanntmachung wurde ebenfalls auf dieVorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 
4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7 Abs. 6 GO NRW 
hingewiesen. 
Die 65. Änderung des Bebauungsplanes hat am                                 Rechtskraft erlangt. 
Telgte, den

Bürgermeister                      

 

FÜR DIE 65. ÄNDERUNG
Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 1a)
Ausschluss der zentrenrelevanten Einzelhandelssortimente gem. sogenannter 
"Telgter Sortimentsliste" im Allgemeinen Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbe-
gebiet des Bebauungsplanes „Orkotten I“.
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Ersatzlose Streichung der textlichen Feststezungen Nr. 1b, 1c, 2,und 3 

Herausnahme eines Teilbereiches aus dem Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Orkotten I. Für  diesen Bereich  wird als 66. Änderung ein eigenständiger
Bebauungsplan „Sondergebiete Orkotten Ost“ aufgestellt.
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63. Änderung nicht abgeschlossen

64. Änderung nicht abgeschlossen

Einschließlich der 65. Änderung
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Stand Rechtskraft (inkl. 1 - 65 Änderung)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be kanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S.2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 
568) in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002
(BGBl. I S. 3830), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 14.03.1997 (BGBl. I S. 504), in der zuletzt 
geänderten Fassung.
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